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Checkliste

Das sollte jede Praxis jetzt veranlassen: 

• Verzeichnis zu allen Datenverar-
beitungsvorgängen in der Praxis
erstellen

• Aufstellung eines internen Daten-
schutzplans mit geeigneten Maß-
nahmen, um Risiken vorzubeugen

• Patienteninformationen zum Da-
tenschutz in der Praxis aushängen

• Verträge mit Dienstleistern über-
prüfen, wenn diese personenbe-
zogene Daten von Patienten oder
Mitarbeitern verarbeiten

• ab 10 Mitarbeitern oder wenn kei-
ne Einzelpraxis oder vergleichbare
Praxis vorliegt: die Benennung ei-
nes Datenschutzbeauftragten

Das kann noch dazu kommen:
• Durchführung einer

Daten schutz folgenabschätzung
• Anpassung der Einwilligungserklä-

rungen der Patienten
• Datenschutzerklärung auf der

Website anpassen

Passende Muster und weitere Infos 
finden Sie unter	www.laekb.de	(Stich-
wort	Datenschutz-Grundverordnung)	
sowie	 www.bundesärztekammer.de	
und	www.kbv.de

DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG

Teil 1: Checkliste und Bestellung eines Datenschutz
beauftragten

Mit	Inkrafttreten	der	neuen	Da-
tenschutzgrundverordnung	 (DS-
GVO)	und	des	entsprechend	über-
arbeiteten	Bundesdatenschutzge-
setzes	 (BDSG)	 am	 25.	 Mai	 2018	
kommen	 auf	 die	 brandenburgi-
schen	 Arztpraxen	 einige	 Ände-
rungen	 in	 Datenschutzangele-
genheiten	zu.	Nachdem	Bundes-
ärztekammer	und	KBV	 im	März	
abgestimmte	Materialien	heraus-
gegeben	haben,	möchten	wir	im	
Brandenburgischen	 Ärzteblatt	
nun	mit	einer	Artikelserie	auf	die	
wichtigsten	Neuerungen	und	Pro-
bleme	eingehen	und	praxisnahe	
Hinweise	geben.	Wir	beginnen	die	
Serie	mit	den	Fundstellen	der	vor-
handenen	Materialien	sowie	der	
Frage	der	Bestellung	eines	Daten-
schutzbeauftragten.

1. Materialien	von	KBV	und	Bun-
desärztekammer

Auf der Website der Landesärztekam-
mer Brandenburg (www.laekb.de) fin-
den Sie unter dem Stichwort „Daten-
schutz-Grundverordnung“ eine Auflis-
tung sämtlicher jetzt zur Verfügung ste-
hender Hilfen, Informationsmaterialien 
und Muster. Insbesondere die Checklis-
ten von KBV und Bundesärztekammer 
sowie die dort in Bezug genommenen 
Musterformulare sind empfehlenswert.

2. DSGVO:	 Bestellung	 eines	 Da-
tenschutzbeauftragten1

a) Erforderlichkeit
Ausgangspunkte für die Beurtei-

lung, ob ein Datenschutzbeauftragter
in Arztpraxen zu benennen ist, sind
Art. 37 Abs. 1 DSGVO sowie § 38
Abs. 1 BDSG. Danach sind die folgen-
den drei Fallkonstellationen relevant:
- In der Arztpraxis sind zehn oder

mehr Mitarbeiter ständig mit der
automatisierten Verarbeitung von
personenbezogenen Daten befasst
(§ 38 Abs. 1 S. 1 BDSG);

- es ist eine Datenschutz-Folgen-
abschätzung (DSFA) nach Art. 35

DSGVO erforderlich (§ 38 Abs. 1 S. 2 
BDSG);

- die Kerntätigkeit der Arztpraxis be-
steht in der umfangreichen Verar-
beitung besonders sensibler Daten
gemäß Art. 9 DSGVO (darunter fal-
len auch Gesundheitsdaten), Art. 37
Abs. 1 c) DSGVO.

Bei der ersten Fallgruppe sind die re-
gelhaft und nicht nur gelegentlich mit
der automatisierten Verarbeitung von
personenbezogenen Daten befassten
Mitarbeiter zu zählen, also insbeson-
dere die am Empfang oder im Rahmen
der Abrechnung tätigen. Der Praxisin-
haber zählt nicht mit, wohl aber ange-
stellte Ärzte, Auszubildende etc. Die
Befassung mit der automatisierten Ver-
arbeitung der personenbezogenen Da-
ten muss dabei nicht die Hauptaufgabe
des betreffenden Mitarbeiters sein.

Die zweite Fallgruppe findet Anwen-
dung, wenn eine sog. Datenschutz-
Folgenabschätzung erforderlich wird.
Eine solche ist nach Art. 35 Abs. 3 b)
DSGVO vor allem dann nötig, wenn
eine umfangreiche Verarbeitung von
Gesundheitsdaten erfolgt. Eine um-
fangreiche Verarbeitung im vorge-
nannten Sinn ist nach Erwägungs-
grund 91 zur DSG-VO jedenfalls dann
(in der Regel) nicht gegeben, wenn
eine Einzelpraxis betrieben wird. So-
mit braucht in Einzelpraxen in der Re-
gel ein Datenschutzbeauftragter nicht
bestellt zu werden (vorbehaltlich der
10-Mitarbeiter-Grenze). Bei mehreren
in einer Praxis tätigen Ärzten – wenn
die 10-Mitarbeiter-Grenze noch nicht
erreicht ist – muss hingegen eine Ein-
zelfallbewertung nach der Menge der
Daten, der Zahl der betroffenen Perso-
nen, der Art und Weise der Datenver-
arbeitung (z. B. getrennte Datenhal-
tung) sowie der Sensibilität der Daten
erfolgen. Insofern kann nach gegen-
wärtigem Stand in diesen Fällen noch
nicht ausgeschlossen werden, dass die
Verarbeitung von Patientendaten durch
die Aufsichtsbehörden sowie Gerichte
als umfangreich gewertet wird. Bei

Gemeinschaftspraxen erscheint dies 
eher, bei Organisationsgemeinschaften 
weniger wahrscheinlich. Angesichts 
der drohenden Sanktionen im Fall der 
unterlassenen Bestellung eines Daten-
schutzbeauftragten (s. unten) trotz be-
stehender rechtlicher Pflicht empfiehlt 
es sich aus gegenwärtiger Sicht, bei 
einer Praxis mit mehreren Ärzten vor-
sorglich einen Datenschutzbeauftrag-
ten zu bestellen. Umgekehrt kann auch 
im Fall von Einzelpraxen (ausnahmswei-
se) die Bestellung eines Datenschutz-
beauftragten rechtlich veranlasst sein, 
wenn z. B. die Patientenanzahl erheb-
lich über die Patientenzahl einer durch-
schnittlichen Einzelpraxis hinausgeht. 
In Zweifelsfällen kann auch die Stel-

lungnahme durch die datenschutz-
rechtliche Aufsichtsbehörde, in Bran-
denburg die Landesbeauftragte für 
den Datenschutz und für das Recht auf 

1	Die	hier	verwendete	
männliche	Form	umfasst	
zugleich	auch	die	weibliche.
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Akteneinsicht (www.lda-brandenburg.
de), eingeholt werden.

Die dritte Variante dürfte voraussicht-
lich wenig eigene Bedeutung erlan-
gen, weil sie von ihrem Tatbestand her 
die bereits erörterte zweite Variante 
mitumfasst und lediglich zusätzlich vo-
raussetzt, dass die entsprechende Da-
tenverarbeitung zur Kerntätigkeit der 
ärztlichen Tätigkeit zählt (umstritten, 
eher nein).

b) Anforderungen
Gem. Art. 37 Abs. 5 DSGVO wird

der Datenschutzbeauftragte auf der
Grundlage seiner beruflichen Qualifi-
kation und insbesondere des Fachwis-
sens benannt, das er auf dem Gebiet
des Datenschutzrechts und der Da-
tenschutzpraxis besitzt, sowie auf der
Grundlage seiner Fähigkeit zur Erfül-
lung der in der DSGVO vorgesehenen
Aufgaben (s. zu diesen unten). Der Da-
tenschutzbeauftragte kann Mitarbeiter
der Arztpraxis sein oder seine Aufga-
ben auf der Grundlage eines Dienstleis-
tungsvertrags erfüllen (externer Daten-
schutzbeauftragter). Im letzteren Fall
ist der Datenschutzbeauftragte wegen
der ärztlichen Schweigepflicht in be-
sonderer Weise auf Geheimhaltung zu
verpflichten.

Die Landesärztekammer Brandenburg 
bereitet derzeit Fortbildungskurse für 

Praxismitarbeiter vor, mit denen diese 
für die Übernahme der Tätigkeit des 
Datenschutzbeauftragten bei Bedarf 
geschult werden können (nähere In-
formationen erfolgen zeitnah über die 
Website der LÄKB).

c) Aufgaben	und	Stellung
Aufgaben des Datenschutzbeauftrag-

ten sind vor allem:
- Unterrichtung und Beratung des

Praxisinhabers und der mit der ent-
sprechenden Datenverarbeitung Be-
schäftigten hinsichtlich ihrer daten-
schutzrechtlichen Pflichten;

- Überwachung der Einhaltung der
datenschutzrechtlichen Pflichten;

- Zusammenarbeit mit der Aufsichts-
behörde (Landes datenschutz beauf-
tragte).

Der Datenschutzbeauftragte ist früh-
zeitig in alle mit dem Schutz personen-
bezogener Daten zusammenhängen-
den Fragen einzubinden, § 6 Abs. 1
BDSG.
Der Praxisinhaber hat die Kontaktda-

ten des Datenschutzbeauftragten zu
veröffentlichen und teilt diese der Auf-
sichtsbehörde mit (Art. 37 Abs. 7 DS-
GVO).

Gem. § 6 Abs. 4 BDSG unterliegt der
Datenschutzbeauftragte einem Son-
derkündigungsschutz während der
Funktionsausübung sowie bis zu ein
Jahr nach Abberufung (Ausschluss der

ordentlichen Kündigung). Dies gilt al-
lerdings nur, wenn eine rechtliche 
Pflicht zur Bestellung bestand, § 38 
Abs. 2 BDSG.

d) Sanktionsgefahren
Erfolgt die Bestellung eines Daten-

schutzbeauftragten nicht, obwohl hier-
zu im Einzelfall eine Rechtspflicht be-
steht, kann dies zu Sanktionen durch
die datenschutzrechtliche Aufsichtsbe-
hörde (Landesdatenschutzbeauftrag-
te) führen. Diese können nach Art. 83
Abs. 4 DSGVO in empfindlicher Höhe
ausgesprochen werden. Es ist zwar
nicht davon auszugehen, dass von die-
sem Mittel unmittelbar nach Inkraft-
treten der DSGVO Gebrauch gemacht
werden wird, dennoch dürfte es ange-
zeigt sein, sich bis dahin mit der Fra-
ge der Bestellungsnotwendigkeit eines
Datenschutzbeauftragten zu befassen
und eine entsprechend begründete
Entscheidung zu treffen.

Die Rechtsabteilung der Landesärz-
tekammer steht Ihnen bei Einzelfra-
gen zur neuen Rechtslage – soweit 
angesichts der weitreichenden Neue-
rungen heute schon möglich – bera-
tend zur Verfügung (Frau Menz, Tel. 
0331 505605-560). 

■	 Ass.	jur.	Roger	Zesch,	
Dr.	jur.	Daniel	Sobotta

Referenten:
Albert, Kathrin, Dipl. Psych. (Berlin) Psychoanalytikerin,
Vorsitzende des Berliner Instituts für Gruppenanalyse (BIG) 

Alder, Stephan, Dr. med. (Potsdam) Facharzt f. Neurologie, 
Psychiatrie, Psychoanalyse, Gruppenanalyse

Blau, Alexander, Dr. med. (Berlin) Internist, Pneumologe,
Schlafmedizinisches Zentrum der Charité

Erler, Thomas, Prof. Dr. med. (Potsdam) Chefarzt der Klinik 
für Kinder- und Jugendmedizin im Klinikum E. v. Bergmann, 
2. Vorsitzender des Vereins für Schlafmedizin Berlin-Brandenburg   

Froese, Michael, Dr. phil. (Potsdam) Dipl. Psychologe,
Sozialpsychologe, Gruppenanalytiker, Psychoanalytiker

Grözinger, Elisabeth, Dr. theol. (Basel) Germanistin,
Theologin, Dozentin am C.G. Jung-Institut, Psychoanalytikerin

Grözinger, Karl Erich, Prof. Dr. em. (Potsdam) 
Judaist, Religionswissenschaftler, ehem. Direktor d. Kollegiums
Jüdische Studien 

Pietrowsky, Reinhard, Prof. Dr. phil. (Düsseldorf )
Lehrstuhl für Klinische Psychologie und Leiter der 
Hochschulambulanz der Heinrich- Heine Universität Düsseldorf

Stumptner, Katrin, Dipl. Soz. Päd. (Falkensee)
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, Gruppenanalytikerin 

Tagungsort:  Avendi - Hotel am Griebnitzsee     
(nahe S–Bahn–Station Griebnitzsee)
Rudolf-Breitscheid-Straße 190, 14482 Potsdam-Babelsberg 

Anmeldung (schriftlich):

Dr. Antje Beronneau, Hermann-El�ein-Str. 23, 14467 Potsdam
Mail: post@nervenarzt-potsdam.de Fax: 0331 200 94 96

Tagungsbeitrag: 180 €  (incl. Imbiss und Samstag Mittagessen)  
für Mitglieder: 150 € - Rentner: 80 € - Studenten, Arbeitslose: 40 €
Tageskarte Freitag 80 €  - Tageskarte Samstag: 120 €

zu überweisen bis 20.05.2018 an: 
BGPPmP:  „Psychotherapie-Tagung“
IBAN: DE19 1602 0086 4910 1158 85    BIC: HYVEDEMM470

Für die Teilnahme sind 10 Fortbildungspunkte beantragt.


